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Immunitäts-Nachweispflicht gegen Covid-19 nach § 20a Infektionsschutzgesetz 

Stichtag 15. März 2022 

 

 JA 
Mitarbeiter/in ist geimpft, genesen oder es 

besteht eine Kontraindikation 

Weiterbeschäftigung 

Meldung an das zuständige Gesundheitsamt 

(Mustervorlage finden Sie hier) 

NEIN 

Alternative Vorgehensweisen bis zur Rückmeldung des Gesundheitsamtes 

Freistellung mit Lohnfortzahlung 

 
(möglich aber gesetzlich nicht zwingend erforderlich) 

Weiterbeschäftigung 
möglich 

Rückmeldung des Gesundheitsamtes: 

 Tätigkeitsverbot wird ausgesprochen 

Aufforderung an Mitarbeiter/in die Arbeitsleistung zu erbringen 

 

Abmahnung evtl. Kündigung 
(Die LZK-BW ist der Auffassung, dass es sich durch die Verweigerung einer Impfung, um eine 

verhaltensbedingte Kündigung handelt, bei welcher es einer vorherigen Abmahnung bedarf) 

 

Weiterbeschäftigung 

möglich 

Impfung wird weiterhin abgelehnt Impfung erfolgt 

Freistellung ohne Lohnfortzahlung 

https://lzk-bw.de/fileadmin/user_upload/1.Zahn%C3%A4rzte/60.Praxisf%C3%BChrung/130.Coronavirus/2022-01-24_Nachweis-Coronaimmunitaet.docx

